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1. Die Vorgeschichte: 
 
Der europäische Binnenmarkt hat Regelungen in verschiedensten Bereichen 
vereinbart, um Handelshemmnisse auszuschalten. Ein Bereich betrifft den 
widmungsgemäßen Einsatz von Maschinen, Geräten, Sicherheitsbauteilen etc. 
und die Verwendung von ArbeitnehmerInnen in explosionsfähiger Atmosphäre. 
Die EU hat die beiden ATEX-Richtlinien beschlossen, die auf Basis des EU-
Vertrages im Artikel 95 (vormals 100a) und im Artikel 137 (vormals 118a) 
erstellt wurde. 
 
2. Umsetzung in Österreich 
 
Die beiden ATEX-Richtlinien dienen somit als Basis für die österreichische 
Umsetzung. 
 
In Österreich wird die ATEX-Produkt-Richtlinie über die Gewerbeordnung 
(GewO) (1) sowie dem Elektrotechnikgesetz (ETG) durch die 
„Explosionsschutzverordnung“ (ExSV 1996) (2) und die ATEX-Verwender-
Richtlinie über das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) (3) mit der 
„Verordnung explosionsfähiger Atmosphäre – (VEXAT) (4)" umgesetzt. Diese 
trat am 1.8.2004 in Kraft und die Übergangsfristen endeten bereits mit 
1.7.2006. Die ExSV trat 1996 in Kraft und die Übergangsfristen endeten mit 
1.7.2003. 
 
3.Ausblick 
 
In Österreich ist die rechtliche Grundlage zur Umsetzung des 
Explosionsschutzes nach den beiden ATEX-Richtlinien längst gegeben und 
die Umsetzung in der Praxis läuft seit Jahren. 
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Literatur: 
(1) Gewerbeordnung (GewO): BGBl Nr. 306/1994 in der gültigen Fassung 

(2) Explosionsschutz-Verordnung 1996 (ExSV 1996): BGBl Nr. 252/1996 

(3) ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG): BGBl. Nr. 450/1994 

(4) Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über den 

Schutz von Arbeitnehmer/innen vor explosionsfähiger Atmosphäre 

(Verordnung explosionsfähiger Atmosphäre - VEXAT): BGBl. II Nr. 309-

2004 
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